
 
 
 
 

 

 
HLT-Präsident Pipa: Landesregierung muss 
kommunale Selbstverwaltung respektieren 
 
 

(Wiesbaden, den 24. Februar 2014) 
Die Hessische Landesregierung und die unterstellten 
Regierungspräsidien müssen nach Ansicht von Land-
rat Erich Pipa ihre Genehmigungspraxis beim Um-
gang mit kommunalen Haushalten überprüfen. Eine 
Genehmigungspraxis, welche den Kommunen keinen 
Gestaltungsspielraum lasse, führe in eine finanzpoliti-
sche Sackgasse und gefährde die kommunale 
Selbstverwaltung. 
 
Bestätigung sieht der Präsident des Hessischen 
Landkreistages in einem Beschluss des Bundesver-
waltungsgerichtes: Die Richter des Bundgerichts hat-
te einer Beschwerde des Landkreises Kassel gegen 
eine Entscheidung des Hessischen VGH stattgege-
ben. Hintergrund war die Anordnung zur Erhöhung 
der Kreisumlage durch den RP Kassel. In seinem Be-
schluss hob der Senat des Bundesverwaltungsge-
richts hervor, dass das Land bei der Ausübung der 
Finanzaufsicht seine eigene Verpflichtung zur ausrei-
chenden Finanzierung der Kommunen nicht außer 
Acht lassen dürfe. 
 
“Wir erleben seit einigen Monaten eine Zuspitzung 
der Verhältnisse und vermehrte Klagen gegen die 
starre Finanzaufsicht des Landes“, macht Pipa deut-
lich. Doch sowohl der Respekt vor der kommunalen 
Selbstverwaltung als auch die Verpflichtung des Lan-

Frankfurter Straße 2 
65189 Wiesbaden 

Telefon       (0611) 17 06 - 0 
Durchwahl  (0611) 17 06 - 12 

Telefax-Zentrale (0611) 17 06 - 27 
PC-Fax-Zentrale (0611) 900 297-70 
PC-Fax-direkt     (0611) 900 297-72 

e-mail-Zentrale: info@hlt.de 
e-mail-direkt: ruder@hlt.de 

www.hlt.de 

Datum: 24. Februar 2014 
Az.: L047.44�

Pressemitteilung 
 
 
 
 
 
 



des aus Art. 137 Abs. 5 der Hessischen Verfassung 
zur Finanzierung der Gemeinden gebiete eine indivi-
duelle Betrachtung jeder Kommune und ihrer Situati-
on.  
 
Mit Blick auf den finanziellen Schutzschirm verweist 
der HLT-Präsident auf eine zum Schutzschirm getrof-
fene Sondervereinbarung mit Finanzminister Dr. 
Thomas Schäfer. Diese bestätigt, dass die Landkreise 
über nahezu keine eigenen Möglichkeiten der Ein-
nahmebeschaffung verfügen. Über diesen „partner-
schaftliche Geist der Vereinbarung“ habe er sich in 
einem heute geführten Gespräch mit dem Innenminis-
ter Peter Beuth auch nochmals für die Kommunalauf-
sicht verständigt: „Ich warte nun darauf, dass diese 
Signale der Regierung auch dazu führen, dass ein 
angemessene Umgang mit den Interessen der Kom-
munen gesichert ist“, so Pipa abschließend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwortlich:         Tim Ruder, Referatsleiter 
                                 Tel.: 0611 / 17 06-12, PC-Fax: 0611 / 900 297-72, 
                                 E-Mail ruder@hlt.de 

�
Der Hessische Landkreistag vertritt die gemeinsamen Interessen der 21 hessischen 
Landkreise. Der kommunale Spitzenverband repräsentiert damit in kreisrelevanten 
Belangen 77 % der Bevölkerung und 97 % der Fläche des Landes Hessen. Er hat 
seinen Sitz in der Landeshauptstadt Wiesbaden (Geschäftsstelle im "Haus der 
kommunalen Selbstverwaltung"). 

 


